
Der Vorstand des LMS 
(Verein der Lehrpersonen 
der Musikschulen Basel-
land) berichtet im Rahmen 
dieses Artikels in Auszügen 
über die Resultate der vom 
LMS durchgeführten 
Umfrage (2012/2013) bei 
den Lehrpersonen der 
Musikschulen des Kantons. 
Die Bezugsadresse der 
vollständigen Umfrage und 
der Resultate finden Sie am 
Ende dieses Textes.

Ausgangslage
Seit 2003 sind die basellandschaftli-
chen Musikschulen nach einem Volks-
entscheid als weitere offi ziell aner-
kannte Schulart dem Kanton Baselland 
unterstellt. Die Finanzierung der Mu-
sikschulen wurde den Gemeinden zu-
gewiesen. Als Ausgleich übernahm der 
Kanton die damalige Realschule. Die 
Gemeinden führen die Musikschulen, 
wählen die Musikschul-Lehrpersonen 
und stellen sie nach den Richtlinien des 
kantonalen Personalgesetzes an. Der 
Kanton übernimmt die Lohnadminis-
tration und ist für die Anstellung des 
Personals verantwortlich.

Die 2003 erfolgte Eingliederung der 
Musikschulen ins Bildungsgesetz des 
Kantons Baselland kann als schweiz-
weit herausragende Errungenschaft 
mit Vorbildcharakter bewertet wer-
den. Das Ziel war, an allen 15 Musik-
schulen einheitliche Bedingungen zu 
schaffen. Den Musikschul-Lehrperso-
nen der Oberbaselbieter Gemeinden 
sollte der gleiche Lohn wie den Musik-
schul-Lehrpersonen des unteren Kan-
tonsteils zuteil werden. In der damali-
gen Diskussion um die neuen Arbeits-
bedingungen beim Kanton war die 
Rede von vertraglich besser abgesi-
cherten Anstellungen und besseren 
Sozialleistungen bei einer einheitli-

chen Pensionskasse. Die Musikschul-
Lehrpersonen erhielten einheitliche 
Verträge mit einem Rahmenvertrags-
verhältnis. 27 Lektionen entsprechen 
einem Beschäftigungsgrad von 100%.

2009/10 führte der Kanton bei allen 
Lehrpersonen des Kantons eine obliga-
torische Umfrage über die Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz durch. Das Resul-
tat zeigte, dass die Musikschul-Lehr-
personen sehr zufrieden an ihrem 
Arbeitsplatz sind. Diese Umfrage wur-
de unserer Ansicht nach aus fragetech-
nischen Gründen der Situation der 
Musikschul-Lehrpersonen nicht ge-
recht. Zudem wurde das Ressort «Bera-
tung und Rechtshilfe» des LVB, gemäss 
Auskunft des zuständigen Ressortlei-
ters, im Vergleich zu den Lehrpersonen 
anderer Schularten überproportional 
von den Lehrpersonen der Musikschu-
len kontaktiert, eine Tatsache, die im 
Widerspruch zur «grossen Zufrieden-
heit» stand. Meist ging es dabei um 
Fragen zu Arbeitsverträgen sowie de-
ren Interpretation und Umsetzung.

Aus den oben genannten Gründen 
führte der LMS im Schuljahr 2012/13 an 
den 15 Musikschulen des Kantons eine 
eigene Umfrage durch, die einen bes-
seren Einblick in die genaue Situation 
der Musikschul-Lehrpersonen ermög-
lichen sollte. 

Die LMS-Umfrage 
Inhaltlich lagen die Schwerpunkte der 
LMS-Umfrage auf den Arbeitsverträ-
gen, auf dem Umgang damit, auf dem 
Informationsstand der Musikschul-
Lehrpersonen bezüglich ihrer Anstel-
lung und ihres Arbeitsvertrags mit 
Rahmenvertragsverhältnis sowie auf 
der persönlichen Situation und Zufrie-
denheit der Musikschul-Lehrpersonen 
als Angestellte des Kantons. Die Fra-
gen beinhalteten minimale Auskünfte 
zur Lehrperson und richteten ihren 
Fokus auf das Anstellungsverhältnis 
mit dem Kanton. Ein weiterer Schwer-

punkt der Befragung lag darin, her-
auszufi nden, wie das Anstellungsver-
hältnis im Alltag gelebt und erlebt 
wird. Ein grösserer Teil der Umfrage 
widmete sich der Frage, wie Musik-
schul-Lehrpersonen ihre Einkommens-
situation empfi nden.

Zum Zeitpunkt der Umfrage waren 
beim Kanton 556 Arbeitsverträge aus-
gestellt. Da jene Musikschul-Lehrper-
sonen, die an mehreren Schulen unter-
richteten, angewiesen wurden, für 
jede Schule, an der sie unterrichteten, 
den Fragebogen zu beantworten, wur-
den die Resultate auf die Gesamtmen-
ge der ausgefüllten Bögen bezogen. Es 
konnten 347 (62.4%) ausgefüllte Fra-
gebogen ausgewertet werden. Die Re-
sultate können somit als repräsentativ 
für alle Musikschul-Lehrpersonen des 
Kantons Baselland gelten.

93% der Befragten hatten zum Zeit-
punkt der Befragung einen unbefriste-
ten Arbeitsvertrag mit «Rahmenver-
tragsverhältnis», 6% arbeiteten in ei-
nem befristeten Anstellungsverhältnis. 
Die Umfrage ergab, dass die durch-
schnittlich von einer Lehrperson an 
einer Musikschule erteilte Lektionen-
zahl bei 11.9 Lektionen liegt (der Be-
schäftigungsgrad von 100% entspricht 
27 Lektionen). Umfangreiche Pensen 
(über 25 Wochenstunden) machen le-
diglich 22% aus. 77% der Musikschul-
Lehrpersonen unterrichten nur an ei-
ner basellandschaftlichen Musikschule. 

Ratlosigkeit bei der Handhabung 
der Arbeitsverträge 
Nach zehn Jahren lässt sich bei der Aus-
legung der Arbeitsverträge durch die 
Musikschulen auf Seiten der Musik-
schul-Lehrpersonen und auf Seiten der 
Schulleitungen eine beträchtliche Rat-
losigkeit feststellen. Leider wird in ei-
nigen Fällen unbekümmert diejenige 
Praxis weitergeführt, die schon vor der 
Eingliederung der Musikschulen ins Bil-
dungsgesetz und den neuen kantona-
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len Arbeitsverträgen nach Personalge-
setz in den Gemeinden gepfl egt wur-
de.1 So wird mit den neuen gesetzlichen 
Vorgaben, z.B. mit dem Einhalten des 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses ent-
sprechend dem unteren Rahmen und 
mit den Kündigungen des Rahmenver-
trags, sehr sorglos und unterschiedlich 
umgegangen. Die Unsicherheit über 
die Auslegung und den Umgang mit 
dem für die Musikschulen ‹speziellen› 
Rahmenvertragsverhältnisses öffnet 
leider in einzelnen Fällen der Willkür 
Tür und Tor. 

Grosse Pensenschwankungen 
sind eine Realität
Musikschul-Lehrpersonen nehmen im 
Kontext ihrer unbefristeten Anstellung 
mit Rahmenvertragsverhältnis halb-
jährlich grosse Schwankungen der Lek-
tionenzahl und damit einhergehend 
grosse Schwankungen ihres Einkom-
mens in Kauf.

Es ist üblich, einen Spielraum von drei 
Lektionen als Rahmen festzulegen; bei 
einem durchschnittlichen Pensum von 
11.9 Lektionen entspricht dies 25%. 
Das heisst, dass eine Lehrperson mit 
einem Pensum von 12 Lektionen jedes 
Semester damit rechnen muss, einen 
Viertel ihres Lohnes zu verlieren. Für 
die Hälfte der Lehrpersonen haben 
Schwankungen schon innerhalb des 
Rahmens bereits gravierende Auswir-
kungen. So entspricht eine Schwan-
kung von 3 Lektionen bei einem Pen-
sum von nur 6 Lektionen schon der 
Hälfte des Einkommens. 

Dabei kann das Herabsetzen des Rah-
mens bei einem kleinen Pensum dazu 
führen, dass die Lehrperson beim Un-
terschreiten des Pensionskassenmini-
mums von fünf Lektionen aus der Pen-
sionskasse fällt. Bei weiteren Pensen-
kürzungen kann im äussersten Fall ein 
unterer Rahmen von 0 Stunden erreicht 
werden, was einer ‹verdeckten› befris-
teten Anstellung entspricht.

Durch die vom Personaldienst der 
BKSD empfohlene «6-Wochenklausel» 
(das Pensum wird z.B. beim Wegzug 
eines Schülers bereits nach einer sechs-
wöchigen Frist angepasst) ist es mög-
lich, dass das Einkommen sogar inner-
halb eines Semesters plötzlich einbre-
chen kann. 

Aus rechtlicher Sicht ist dieser Umgang 
mit den Verträgen problematisch, weil 
hier asymmetrische Vereinbarungen zu 
Ungunsten des Angestellten getroffen 
werden. Weder das Rahmenvertrags-
verhältnis noch die «6-Wochenklausel» 
sind auf der Basis des geltenden Perso-
nalrechts schlüssig begründbar. Etliche 
Musikschul-Lehrpersonen äusserten in 
der Befragung deutlich ihren Unmut 
zum Nicht-Einhalten des unbefristeten 
Arbeitsverhältnisses. 

Einige Lehrpersonen geben an, dass 
ihnen unter Umgehung der Kündi-
gungsfrist und nicht im «gegenseitigen 
Einvernehmen» der Rahmen nach un-
ten angepasst wurde. Ausserdem wird 
bei Teilkündigungen des Öfteren das 
Anciennitätsprinzip missachtet und 
dem/der Gekündigten keine alternati-
ve Beschäftigung angeboten, obwohl 
dies das Personalgesetz vorsieht. Die 
versprochene Anstellungssicherheit ist 
bei einer derartigen Handhabung der 
Verträge in weite Ferne gerückt.

Musikschul-Lehrpersonen sind nur 
scheinbar gut über ihre Situation 
informiert
In der Umfrage geben 52% der Musik-
schul-Lehrpersonen an, gut über ihren 
Arbeitsvertrag informiert zu sein. De-
tailliertere Fragen zeigen aber, dass 
48% der Lehrpersonen annehmen, ihr 
Arbeitsvertrag könne am Ende jedes 
Semesters gekündigt werden. 23% der 
Lehrpersonen ist nicht klar, was dieser 
unbefristete Arbeitsvertrag mit Rah-
menvertragsverhältnis genau bedeu-
tet. Diese Aussagen verwundern nicht, 
da bei Schülerrückgang zuerst Mutati-

onen innerhalb des Rahmens stattfi n-
den, dann aber bei weiterem Pensen-
schwund auch der Rahmen gekündigt 
wird. Fast die Hälfte der Musikschul-
Lehrpersonen nehmen wiederholte 
Änderungskündigungen fälschlicher-
weise als gegeben hin.

7% der Befragten hatten bereits ver-
tragsrechtliche Probleme. Einzelne ga-
ben zudem an, dass sie ihre geänderten 
Verträge auch schon nicht unterschrie-
ben zurückgeschickt hätten, ohne dass 
von Seiten des Arbeitgebers darauf re-
agiert worden wäre. 

Im schlimmsten Fall kommt eine sukzes-
sive Kündigung des Rahmenvertrags-
verhältnisses in kleinen Schritten von 
unter 20% des aktuellen Pensums einer 
‹Kettenkündigung› gleich, die dazu 
führt, dass kein Recht auf Arbeitslosen-
unterstützung besteht. Diese Tatsache 
ist laut Umfrage ganzen 44% der ange-
stellten Musikschul-Lehrpersonen nicht 
bekannt. Die Musikschul-Lehrpersonen 
sind bei der Arbeitslosenversicherung 
zwar als Beitragszahler willkommen, 
von deren Leistung aber sind sie in die-
sem Fall ausgeschlossen.

Nebeneinkünfte tragen wenig zur 
Einkommenssicherheit bei
Allgemein wird davon ausgegangen, 
dass sich Musikschul-Lehrpersonen 
durch aktives Mitwirken bei musikali-
schen Projekten fi nanziell absichern. 
Die Umfrage zeigt jedoch, dass dies nur 
auf 10% der Lehrpersonen zutrifft. Für 
43% der Befragten gilt, dass sie nur zu-
sammen mit ihrem Lebenspartner den 
Lebensunterhalt fi nanzieren können. 
Unregelmässige Unterrichtszeiten und 
die Verpfl ichtung, an Sitzungen und 
Schulanlässen teilzunehmen, erschwe-
ren es den Lehrpersonen, eine andere 
Teilzeitarbeit zu fi nden und sich gleich-
zeitig für die Schule einzusetzen. Der 
Druck, das Einkommen allein über die 
Musikschule zu sichern, wächst mit zu-
nehmendem Alter. 
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Das Gros der Musiklehrerinnen und 
Musiklehrer setzt sich über lange Jahre 
fast ausschliesslich für den Unterricht 
und die Aktivitäten an der Musikschu-
le ein, was sowohl einen Wiederein-
stieg in das Konzertleben, als auch die 
Suche nach anderen – oft schlecht be-
zahlten – künstlerischen Projekten er-
schwert. Die Bemühungen, den durch 
Pensenrückgang entstandenen Ein-
kommensausfall durch ausserschuli-
sche Aktivitäten und Engagements zu 
kompensieren, führen deshalb selten 
zum Erfolg

Fazit
Die Resultate zeigen, dass das Gros der 
Musikschul-Lehrpersonen des Kantons 
Baselland nur an einer Musikschule an-
gestellt ist und keiner zusätzlichen 
lohnrelevanten künstlerischen oder 
anderweitigen Tätigkeit nachgeht. In 
43% der Fälle kann für den Unterhalt 
von Familie oder Partnerschaft nur zu-
sammen mit dem Partner gesorgt wer-
den. Musikschul-Lehrpersonen sind 
vom Einkommen, das sie aus der An-
stellung an ihrer Musikschule erzielen, 
hochgradig abhängig. Die persönliche 
Lebenssituation wird durch häufi ge 
Pensenschwankungen stark belastet. 

Die Musikschulen kennen kaum geziel-
te Umschulungs- und Weiterbildungs-
konzepte. Einen Austausch von Lehr-
personen mit zu kleinen Pensen inner-
halb des Kantons gibt es nicht. Be-
zahlte Projektarbeit oder andere Stra-
tegien zur Verbesserung der Arbeitssi-
cherheit ihrer Angestellten sind nach 
Angaben der Befragten leider Ausnah-
men an den Musikschulen. Die Musik-
schul-Lehrpersonen ihrerseits wären 
bereit, Pensenschwankungen mit Spe-
zialprojekten und Zusatzarbeiten aus-
zugleichen.

Das Personalgesetz sieht das Rahmen-
vertragsverhältnis nicht explizit vor. 
Der Inhalt des unbefristeten Arbeits-
vertrages mit Rahmenvertragsverhält-

nis versuchte ursprünglich der speziel-
len Anstellungssituation der Musik-
schul-Lehrpersonen, die von den An- und 
Abmeldungen der Schüler und Schüle-
rinnen abhängt, gerecht zu werden. Im 
Rahmenvertragsverhältnis akzeptiert 
die Musikschul-Lehrperson, dass ihre 
Arbeitssituation Schwankungen in Pen-
sum und Einkommen mit sich bringen 
kann. Die Schule ihrerseits respektiert 
mit dem Einhalt des unteren Rahmens 
die unbefristete Anstellung.

An der 22. Jahreskonferenz der Musik-
schul-Lehrpersonen im Februar 2012 
informierte der Leiter des Personal-
dienstes der BKSD darüber, dass bei 581 
Anstellungsverträgen 200 Mutationen 
ausserhalb des Rahmens stattgefunden 
hatten. Diese grosse Zahl stimmt nach-
denklich, denn grundsätzlich hat jeder 
Arbeitnehmer und jede Arbeitneh-
merin Anspruch auf ein geregeltes Ar-
beitsverhältnis. Unabdingbare Be-
standteile eines vereinbarten Arbeits-
vertrages sind der Inhalt und Umfang 
der Arbeitsleistung sowie die Höhe des 
vereinbarten Lohnes. Dazu hat der Ar-
beitnehmer und die Arbeitnehmerin im 
speziellen Fall eines Teilzeitarbeitsver-
hältnisses zusätzlich Recht auf Klarheit 
und Konstanz der Arbeitseinsätze, da-
mit die Möglichkeit besteht, Nebenbe-
schäftigungen an anderer Stelle anneh-
men und planen zu können.

Die Tatsache, dass Arbeitsverträge im 
halbjährlichen Rhythmus (in seltenen 
Fällen auch während des Semesters) 
hinsichtlich Arbeitspensum und Lohn-
anspruch geändert werden können, 
schmälert die Rechtssicherheit der Mu-
sikschul-Lehrpersonen in grossem Mas-
se. Der rücksichtsvolle Umgang mit den 
Arbeitsverträgen und die Suche nach 
Lösungen für den Einhalt des unbefris-
teten Arbeitsverhältnisses müssen von 
Arbeitgeberseite in Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern unter dem As-
pekt des Rechtsanspruches der Musik-
lehrerinnen und Musiklehrer einerseits 

gefordert und andererseits dringend 
angegangen werden. In dieser Absicht 
hat der LMS-Vorstand zu den Schullei-
tungen als direkten Ansprechspartner 
Kontakt aufgenommen.

Die Umfrage mit den detaillierten Re-
sultaten und Ausführungen unter dem 
Titel «Arbeits- und Vertragssituation 
an den Musikschulen im Kanton Basel-
land» erhalten Sie als Mailversion via: 
y.sugawara@bluewin.ch

1 Vor der Eingliederung der Musikschulen in den 

Kanton waren die Schulleitungen frei gewesen, 

die Grösse der einzelnen Pensen semesterweise 

nach Eingang der Anmeldungen nach unten wie 

nach oben ohne vertragliche Einschränkungen 

anzupassen. Einzig die maximale Pfl ichtstun-

denzahl durfte nicht überschritten werden. Die 

Lehrpersonen wurden nach Bedarf angestellt 

und hatten teilweise keine richtigen Verträge.
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